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Text 

Einkaufszentren 

§ 7c. (1) Einkaufszentren sind Bauvorhaben mit Räumen, die überwiegend für das Ausstellen und 
den Verkauf von Waren beziehungsweise für das Erbringen von Dienstleistungen bestimmt sind, soweit 
die Fläche dieser Räume zusammen mehr als 2.500 m² beträgt. Zwei oder mehrere Bauvorhaben mit 
derartig genutzten Räumen gelten als einziges Einkaufszentrum, wenn sie funktional (zB durch 
gemeinsame Anlagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen, innere Erschließung, Verbindungen von 
Gebäuden) miteinander verbunden sind und die Fläche der Räume insgesamt mehr als 2.500 m² beträgt. 
Anlagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen sind einer gemeinsamen Anlage gleichzuhalten, auch wenn 
sie nicht miteinander verbunden sind, aber in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang stehen. 
Nicht als Einkaufszentren gelten Bauvorhaben, die ausschließlich für den Kraftfahrzeug-, 
Landmaschinen- oder Baumaschinenhandel bestimmt sind. 

(2) Einkaufszentren dürfen nur in Wohngebieten, gemischten Baugebieten und Industriegebieten 
errichtet werden, wo sie im Bebauungsplan gemäß § 5 Abs. 4 lit. c ausgewiesen sind. Darüber hinaus 
dürfen Einkaufszentren auf Liegenschaften an einer Geschäftsstraße errichtet werden. 
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(3) Für Einkaufszentren kann im Bebauungsplan eine höchstens zulässige Fläche (Abs. 1), bezogen 
auf eine durch Fluchtlinien bestimmte Grundfläche, festgelegt werden; ferner kann zur Sicherung der 
räumlich funktionellen Nahebeziehungen, der zeitgemäßen Bedürfnisse und der sozialen Struktur der 
Bevölkerung festgelegt werden, dass nur Fachmärkte, aber keine Einkaufszentren für Lebens- und 
Genussmittel der Grundversorgung errichtet werden dürfen. 

(4) Vor Festsetzung von Einkaufszentren ist eine Prüfung nach § 7b Abs. 7 durchzuführen. Zu 
prüfen sind darüber hinaus die Wechselwirkungen des geplanten Einkaufszentrums auf andere 
Einkaufszentren und Geschäftsstraßen sowie auf die Nahversorgung. Bei der Festsetzung von 
Einkaufszentren können auch Festsetzungen nach § 7b Abs. 5 getroffen werden. 
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